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Ämtr -Vlatt der Ztadt Wiesbaden.
Tägliche Vellage zum Wiesbadener General-Anzeiger.

Donnerstag , den 30 . Dezember 1909

Bekanntmachung.
Wegen Anlage einer Wasserleitung wird der

von der Mainzer - nach der Frankfurter Straße
führende Feldweg im Distrikt Hasengarten auf
die Dauer der Aobeit für Fuhrwerk gesperrt.

Wiesbaden , 29. Dezember 1909.
19858 Der Oberbürgermeister.

g Bekanntmachung.
Holzversteigerung.

Montag, den 3. Januar 1910, soll im Stadt¬
walde, Distrikt „Pfaffenborn 57", das nachfol¬
gend bezeichnet- Gehölz an Ort und Stelle öffent¬
lich meistbietend versteigert werden.

1. 1 Eichen-Stamm 4,6 Meter lang , 47 Zenti¬
meter Durchmesser und 0.89 Festmtr . Inhalt;

2. 20 Bnchen-Stämme von 0,42 bis 0,80 Meter
Durchmesser und zusammen ca. 26 Festmtr
Inhalt;

3. 430 Rmtr . Buchenscheitholz;
4. 72 Rmtr . Buchen-Prügelholz;
5. 6000 Buchen-Wellcn.
Das Stammholz kommt gegen 1 Uhr mittags

zum Ausgebot.
Das Holz lagert an guter Abfahrt.
Auf Verlangen Kreditbewilligung bis 1. Sep¬

tember 1910.
Zusammenkunft vormittags 10 Uhr vor Klaren-

tal, Restauration zum Jägerhaus.
Wiesbaden , den 27. Dezember 1909. T *“"

19866 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zufolge Beschlusses des Landesausschusses soll

für das Rechnungsjahr 1909:
a) Zum Entschädigungsfonds für rotzkranke,

milz - und rauschbranükranke Pferde , Esel,
Maultiere und Maulesel:

die einfache Abgabe ini Betrag von 30
. K8 Pfg . für jedes Tier;

. t)  zum Entschädigungsfonds für lungcnseu-
S che-' milz - oder rauschbrandkrankes " Rind¬

vieh:
nach der am 20. November 1909 ecteil-

I ' ten Genehmigung durch den Herrn
Oberpräsidenten die vierfache Abgabe
von 20 Pfg . für jedes Rind

cm  1 . März 1910 erhoben 'werden . (
I - Offenlegung der Pferde pp. und Rind-
biehbestandsverzeichnissc erfolgt in der Zeit vom
2. Januar 1910 bis IS . Januar 1910 in den Vor¬
mittagsstunden ^im . Rathaus , Zimmer 42. Die

" DrI Pferden pp . und Rindvieh werden
ersucht. Einsicht von den Verzeichnissen nehmen
und etwaige Anträge auf Berichtigung stellen zu
wollen. J 198S1

Wiesbaden , den 20. Dezember 1909.
Der Magistrat.

r5Ür diejenigen Militärpflichtigen , welche hier
geboren oder domizilberechtigt , aber ohne ander-
welten dauernden Aufenthaltsort zeitig abwe-
lend .sind (auf der Reise begriffene Handlungs¬
gehilfen , auf See befindliche Seeleute usw .) ha-
i en. f « Eltern , Vormünder , Lehr -, Brot - und
Eabrikherren derselben die Verpflichtung , sie zur

. Stammrolle anzumelden.
„ .^ .H^ ärpflichtige Dienstboten , Haus - und

| ir t fchaftsbe am t e, Handlungsdiener , Hand¬
werksgesellen , Lehrlinge , Fabrikarbeiter usw .,
^blche hier in Diensten stehen . Studierende,
Schüler und Zöglinge der hiesigen Lehranstalten
sind hier gestellungspflichtig und haben sich hier
zur Stammrolle anzumelden.

Militärpflichtige , welche im Besitze des Be¬
rechtigungsscheines zum einjährig -freiwilligen
Dienst oder des Befähigungsscheines zum See-
f̂ b^5swann sind, haben beim Eintritt in das
militärische Alter ihre Zurückstellung von der
Aushebung bei dem Zivilvorsitzenden der Ersatz-
kommiffion , Herrn Polizeipräsident von Schenck,
hier , zu beantragen und sind alsdann von der
Anmeldung zur Rekrutierungs -Stammrolle ent¬bunden.

Die Unterlassung der Anmeldung zur Stamm¬
rolle in oben angegebener Zeit wird mit Geld¬
strafe bis zu 30 M oder mit Haft bis zu drei
Tagen geahndet.

Militärpflichtige , welche mit Rücksicht auf ihre
Famillenverhältnisse usw . Befreiung oder Zu¬
rückstellung vom Militärdienst beanspruchen , ha¬
ben die desfalsigen Anträge bis zum 1 Februar
1910 bei dem Magistrat dahier schriftlich einzu.
reichen und zu begründen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestrmmun
gen werden mit der in 8 75 der Polizeiverord¬
nung vonr 18. Septbr . 1900 angedrohten Strafe
(bis zu 30 M,  eventuell 3 Tagen Haft ) geahndet

Vorstehende von der Königlichen Polizei
Direktion hier ordnungsmäßig festgelegten Be¬
stimmungen werden in Erinnerung gebracht nti:
dem Bemerken , daß die Autzenbeamten des städti¬
schen Straßenbauamts angewiesen sind, jeden
Verstoß gegen vorstehende Vorschriften zur An¬
zeige zu bringen , worauf Antrag bei der König
lichen Polizei -Direktion auf Bestrafung dm
Schuldigen gestellt werden wird . Oeftere Nicht¬
beachtung der Bestimmungen durch denselben
Unternehmer kann Ausschluß desselben bei städti¬
schen Vergebungen nach sich ziehen . Auch werden
überladene Fuhrwerke auf städtischen Ablade¬
plätzen nicht zugelassen , selbst wenn der Fuhr¬
mann im Besitze einer Abladekarte ist.

Wiesbaden , im September 1909.
19927 _ Der Magistrat.

M Hauptgeschäft Taunussw . 12/14.
Zweiggeschäfte Wilhelmstraße 2 und Neugafse 2.
%VLzr  Hees , gr . Burgstraße 16.
™i -D " btverordneter Kaufmann A. Mollath.
Michelsberg 14, Herr Emil Schenck, Papierhan^
lung . Langgasse 33. ^ 19790

Wiesbaden , 25. Oktober 1909.
Namens der städtischen Armendeputation;

Travers , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Mehrere unter städtischen Gebäuden liegende

Weinkeller -Abteilungen verschiedener Größe sollen
neu vermietet werden.

Nähere Auskunft wird im Rathaus ZimmerNr . 44 erteilt.

Wiesbaden , den 15. Dezember 1908.

197°9 Der Magistrat.

• eingereichte Gesuche werden
nicht berücksichtigt.

Wiesbaden , 14. Dezember 1909.
19842 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Das Militär -Ersatzgeschäft für 1910 betr.

Bezugnahme auf § 25 der deutschen
„ öom ^2 . November 1888 werden

welche k,er <tu'^ alle ni )en männlichen Personen,
“) m der Zeit vom 1. Januar bis 31 . Dezem-

oer 1890 einschließlich geboren und Ange-
hörige des Deutschen Reiches sind.

b) dieses Alter bereits überschritten , aber sich
> nicht vor einer Rekrutierungsbehörde

gestellt , und
c) sich zwar gestellt, über ihre Militärverhält-

I mjse aber noch keine endgültige Entschci-
E düng erhalten haben,

hierdurch ausgefordert , sich in der Zeit vom 3.
vanuar bis i . Februar 1910 zum Zwecke ihrer
S? a’ rme  > n die Rekruticrungsstammrolle • im
i-ath- use, Zimmer Nr . 51 (2. Stock) nur vormit-

halb 9 bis halb 1 Uhr anzumelden , und

" Die 1888 und früher geborenen Militär-
^ pflichtigen:

Montag , 3. Jan ., mit den Buchstaben A bis E.
» -bnstag , 4. Jan ., mit den Buchstaben F . bis K.
»urrwoch, 5. Jan ., mit den Buchstaben L. bis O.

6. Jan ., mit den Buchst . P . bis S.
areüag , <. Jan ., mit den Bnchstaben T bis Z.
(£„ *;, ~ ,e  1889 geborene » Militärpflichtigen:

m- tag , 8. Jan ., mit den Buchstaben A bis D,
wntag , 10. Jan ., mit den Buchstaben E bis H,

8 ° " " '" ' t öen Buchstaben I bis M,
il.woch, 12. Jan ., mit den Buchstaben N bis !)i,

»_'!" brstag , 1Z. Jan ., mit den Buchst. S bis II,
" 14‘ 2an ., mit den Buchstaben V bis Z.

1890 geborenen Militärpflichtigen:
m>* f la 9' 15. Jan ., mit dem - Buchstaben B,
», *‘5 ' 11- Jan ., mit den Buchstaben A, C, D,

1^' I " " -' mit  den Buchstaben E , F,
19. Jan ., mit den Buchstaben G . I,

a -,!!? erS1 “S< 20. Jan ., mit dem Buchstaben H,
Ann,?P' 21‘ Jan ., mit dem Buchstaben K,

Jan ., init dem Buchstaben L,
Dj.^ ag, 24.̂ Jan ., mit dem Buchstaben M,

aJ ' 25- Jan ., mit den Buchstaben N, O,
26, Jan ., mit dem Buchstaben R,

L^awerstag , 27. Jan ., mit den Buchstaben P , O,
L^ ag . 28. Jan . mit dem Buchstaben S.
»» " " abend , 29. Jan ., mit den Buchst. T , II, V,

"tag , 31. Jan ., mit den Buchst. W , g), X,  Z.
$. ®,e. nicht hier geborenen Meldepflichtigen ha-
" - i»' ihrer Anmeldung ihre Geburtsscheine

Polizei -Berordnung
betreffend die Reinhaltung der Straßen.

Auszug aus der Straßenpolizei -Verordnung vom
18. Septbr . 1900 bezw. 29. Mai 1905.

§5.
Zum Absahren von Baugrund , Gestein , Lehm,

Kies oder Sand aus tiefgelegenen Stellen und
Bau - pp . Gruben mit von Pferden oder anderen
Zugtieren gezogenen Lastwagen muß von der je¬
weiligen Ausschachtungs - bezw. Verladestelle bis
zur nächst befestigten Straße eine feste, aus
Pflaster , Bohlen oder Eisenbelag zusammenge¬
fugte Fahrbahn , in welche die Räder der Fuhr¬
werke nicht eindringeu können , hergestellt und für
die Zeit der Arbeit in dauerhaftem sowie stets
reinlichem Zustande erhalten werden . Diese Fahr¬
bahn ist von den Fuhrwerken ausschließlich zu
benutzen . Vor dem Ausfahren aus den Gruben
ist der an den Rädern der Fuhrwerke haftende
Baugrund und sonstiger Schmutz gründlich zu
entfernen , um ein Beschmutzen der benachbarten
Straßen zu verhüten.

Diese für das Absahren von Baugrund pp.
maßgebenden Bestimmungen sind in allen Teilen
auch sur das Anfahren von Baumaterialien zu
Neubauten zu beobachten

» " antwortlich für die Jnnehaltung dieser
Vorschriften sind der Grundstückseigentümer so-
wie der Unternehmer der Ausgrabung oder des
Neubaues und hinsichtlich der ordnungsmäßige !,
Benutzung der Fahrbahn der Führer des Fuhr-

§ 16 .
i ?.r Ladung eines Fuhrwerks muß seiner

Tragfähigkeit und der Leistungsfähigkeit des Gc-
spanncs entsprechen . Die Ladung muß derart

I Dei Cti 1.runl) . befestigt sein , daß sie weder ganz
noch teilweise aus der Erde schleift , herabfallen
kann Cm  Hrnichlagen j, eg  Fuhrwerks verursachen

§ 59.
3ebe Verunreinigung der öffentlichen Straßen

sit verboten . Als Verunreinigung gilt auch das
Ausgüßen , Fließenlaffcn , Auswerfen und Ab-
ladcn von Flüssigkeiten , Schutt , Abgängen jeder
Art sowie das Herabfallcn flüssiger oder leicht
lurstreubarer Gegenstände von Wagen und son¬
stigen Transportmitteln . Für jede Verunreini¬
gung i,t der Tater verantwortlich und zu ihrer
sofortigen Beseitigung verpflichtet . Nötigenfalls
Aalt mn8  0Uf f6mC  p ° lizchlich

Bekanntmachung,
betr . An . und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Bermeldung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestiminungen darauf aufmerksam
gemacht , dah gemäh ^ 52 des Gewerbesteuerae-
fc | e§ botn 24. Juni 1891 und der dazu erganae-

des Herrn Finanzministers vom
4. November 1895, Abschnitt 4, Artikel 25, ein
jcber , welcher hier den Betrieb eines stehenden
Gewerbes anfangt , dem Magistrat vorher oder
spätestens glelchzeitig mit dem Beginn des Be¬
triebs Anzeige davon zu machen hat . Die An-
zeige hat schriftlich zu erfolgen ; sie kann auch im
Natliaus , Zimmer Nr . 3. mündlich während der
üblichen Vormittagsdienststunden zu Protokoll
gegeben werdeii.

Diese Verpflichtung trifft auch denjenigen,weicher
a) das Gewerbe eines anderen übernimmt

und fortsetzt,
b) >seben seinem bisherigen Gewerbe oder an

stelle desselben ein anderes Gewerbe an-
sangt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmel¬
dung eines steuerpflichtigen Gewerbes innerhalb
der voiMschr,ebenen Frist nicht erfüllt , verfällt
dovneli ^ O^ f Gewerbesteucrgesetzes in eine dem
doppelten Betrag der einiahrigen Steuer gleichen
Geldstrafe , daneben r,t die vorenthaltenc Stem -r
zu entrichten.

.v aiuueicung c-,cviirisimcllis
L°i»2"- , -?^ " '16estelltcn Militärpflichtigen ihre

vorzulegen . Tie erforderlichen
dilu„ werde » von den Führern der Z
tz. „ -"" 7^^vgistec der betrefsenden Gcnicinde ko-
SrixiV. " " ^gestellt . Die hier geborenen Militär-^" Eigestellt. Die hier geborenen Militär-

bedürfen eines Geburtsscheines für
' e Anmeldung nicht.

§ 65.
Wagen , Karren Und andere Traiisvortmittel,

die zum sortschassen flüssiger und -leicht verstreu
barer Gegenstände dienen , müssen so e „ ae-

Äaße Mt ? ° ' * eW  b -- « - dunL a«7 di°

Sie müssen zu diesem Zwecke überall dicht
sein , Md sie unbedeckt, so muß der Rand die
Ladung so weit überragen , daß dieselbe weder
ganz noch te . lwe .se hcrabsallcn > nn . sie dürfen
daher nur gestrichen voll und nicht gewölbt be¬
laden sein . ®

Werden Aufstellbretter verwendet , so dürfen
rnese bei Karren , deren Ladung aus Schutt . Erde
und dergl . besteht , nicht unter 16 Zentimeter Höbe
" " d bei solchen, deren Ladung aus Saud , Kies,
Kohlen und Koks besteht , nicht unter 20 Zenti¬
meter Hohe haben ; die Aufstellbretter müssen auf
dre Wagenwande fest anschließen.

Die Wände der Schneppkarrxu , ivelche zur
Beförderung von Erde . Schürt , Baumateriäticn
oder Köhlen dienen , müssen so beschafscu fein
dag die Rückwand mlndcstens ebenso hoch ift’  wie
bie  beiden Seitenwände des Wagenkastens und
cul  Herabsallen der Ladung während der Fahrt
vollstanü .g ausgeschlossen ist. Alle Wagen und
sogenannten Schnepplarreu dürfen höchstens bis
zur Lerblildungscbene der Stellbrettcroberkantenl'rladcn werden.

Mufften  eines steuerpflichtigen Gewer-

loettung bei dem Herrn Vorsitzenden des für die
Ä^E ^ S.Ung zuständigen Steuerausschusses der
Gewerbesteuerklassen 1 bis 4. Friedrichstraße 32
hier , schriftlich abzumeloen.

.es"  Gewerbebetrieb eingestellt , aber
nicht rcchilzeitlg abgemeldet , so ist die Gewerbe-
steuer nach 8 3Z des Gewenbesteuergesetzes - bis
zur Abmeldung fortzuentrichte ». 1985 -)

Wiesbaden , 21 . Dez . 1909.
_ Stencrvcrwaltung.

K- ülen für verschämte Arme.
Im verflossenen Winter lvar die städtische Ar¬

menverwaltung durch die Mildtätigkeit der Wies¬
badener Einwohnerschaft in der Lage , 4026 Por¬
tionen Kohlen st 25 Kilo an verschämte Arme ab-
zugeoen , durch Arbeitslosigkeit oder aus son-
st-gen Gründen sich in Not befanden , öffent-
l r ch e Armenunterstützung aber nicht in An¬
spruch nehmen wollten . In diesem Winter treten
die Ansprüche infolge der Arbeitslosigkeit und
der noch immer bestehenden Teuerungsverhält-
msse besonders häufig an uns heran . Wir sind
aber iiur dann in der Lage , dem vorhandenen
Bedürfnis Rechnung zu tragen , wenn uns für
den besagten Zweck ausreichend Mittel zur Ver¬
fügung gestellt werden . °

Wir erlauben uns daher , an die hiesige Ein¬
wohnerschaft d,e ergebenste Bitte zu richten , uns
durch Zmvendung von Geschenken in die Laae
zu , versetzen den verschämten Arme  n die
"Utzerst zweckmäßige Unterstützung an Kohlen zu-
dUwenden . Gaben , deren Empfang öffentlich bc
kannt gegeben wird , nehmen entgegen , die Mit

Herren - ^ ^ mendeputation , und zwar die
Stadtrat Rentner Kimmel . Kaiser Friedr -ch-

N -ng 67 ; Stadkv . Uhrmacher Baumbach ? Mick,els-
berg -.0̂ Stadtv . Postsekretur Buschmann , Bis-
marckriug 38 ; stadtv . Sanitätsrat De . med
?untz ' Rhe,nstraße 53 ; Stadtv . Schuhmachermei¬
ster Cul , Bismarckring 31 ; Bczirksvoriteker

? iliae1,  Goethestraße 17; Bezirksvor¬
steher Tapezierer Heinrich Meyer . Bleichstr . : 2 -
Bezirksvorsteher Rentner Brenner , Rheinstr 38^
Bezirkvvorsteher Rentner Kadesch, Quersetdstr 3 ^
Bez . rksvorsteher Lehrer Hartmann . Scharnhorst-
ra ?rr * -* ’ - ^ ezirksvorsteher Kaufmann Flößner,
Knnust vfw 1VBezirksvorsteher Architekt Burk.
Knausstraße 2 . Bttirksvoriteber Kaufmann Georg
®*l ' , eL 58 ; Bezirksvorsteher Kauf-

. Langgass e 24 ; Bezicksvorsteher
schuhmachermeister Rumpf , Saalqosse 18- Be-
^ksborstehev Hotelbesitzer Ludwig Walther , Lang-
va nerweff ^ ä' rksvorsteher Apotheker Vollmer,
Ha,ncrweg 10. sowie das städtische ^ Armen¬
bureau . Rathaus , Zimmer Nr . 11.

^ . Entgegennahme von
On &cn gutlgst bereit erklärt : Herr Hoflieferant

, Bekanntmachung
betr . Verabreichung wurmen Frühstücks an armr

Schulkinder.
Die hier im Winter eingeführte Verabreichuna

Frühstücks an arme Schulkinder er.
fcer  3 " stlmmung und Werkta¬

gen Unterstützung weiter Kreise der ^hiesigen
Bürgerschaft . Wir hoffen daher , daß sie uns
auch in diesem Winter die Mittel zufließen läßt
Tnc ? ^ a \™ n welche zu H^ se mm -'
gens , ehe sie zur Schule gehen , nur ein Stück

1̂ " " tuuter nicht einmal dieses
erhalten , ln der Schule einen Teller Hsferarütz-
suppe und Brot geben lassen zu könnmu ' ^ ?
. . vorigen Jahre konnten durchschnitrlich
662 von den Herren Rektoren ausgesuchte Kin¬
der während der kältesten Zeit des Muters g7
speist werden . Die Zahl der ausgegebenen Por-
krönen betrug 46 992 . "

Wer einmal gesehen hat . wie die warme
Suppe den atmen Kindern schmeckt, und von den
Aerzten und Lehrern gehört hat , welch günstiger
Erfolg für Körper und Geist erzielt wird , ist ge-
wiß gerne bereit , ein kleines Opfer für den gu.
ten Zweck zu bringen . °

“I er  welch - öffentlich guittiert wer.
den wird , nehmen entgegen die Mitglieder der
Armendeputation , und zlvar die Herren'

Kimmei . Kaiser Friedrich-
RlD 6 «; Stadtverordneter Uhrmacher Baumbach
Mi ^ lsberg 2. Stadtverordneter Postsekretar
Buschmann . Bismarckring 38, StaMerordneter
sanltatsrat Dr . med . Duntz , Rheinstr . 53. Stadt,
verordnet ^ Schuhmachermeister Eul . Bismarck - -
£3n 8 8l 1 . ^ozirksvorsteher Rentner Zingel , Gö-
^ostraße 17 ; Bezirksvorsteher Tapezierer Hein¬
rich Meyer . Bleichstraße 12, 1; Bezirksvorsteher
Rentner Brenner , Rheinstraße 38 ; Bezirksvor-

lllontner Kadesch, Ouerfeldstraße 3 ; Be-
zirksvor,keher Lehrer Hartmann . Scharnhorst-
straIe 17; Bezirksvorsteher Kaufmann Flöstner
Wcllritzstraße 6 ; Bezirksvorsteher Architekt Burk'

, Knausstraße 2 ; Bezirksvorsteher Kaufmann Ge-'
^ "^ ?asse 58 ; Bezirksvorstcher

fÄ ™ Moeckel. Langgasse 24 ; Bezirksvor.
peher Schuhmachermeister Rumpf , Saalgasse 18'
Bezirksvorsteher Hotelbesitzer Ludwig WcAther,
-anggasse 42 ; Bezirksvorsteher Apotheker Voll,
mer , Hamerweg 10, sowie das städtische Armen,
bureau , lliathaus , Zimmer Nr . 11.

3Ur  Entgegennahme von
öutigst bereit erklärt : Herr Hoflieferant

August Engel , Hauptgeschäft Taunusstr . 12/14
Zweigseschafte Wilhelmstraße 2 und Neugasse 2
Herr Hoflieferant Emil Hees , Gr . Burgstr . 16
Ho" Stadtverordneter Kaufmann A. Mollath!WSW A" em"**■* »**-*■ ■

Wiesbaden . 22. Oktober 1909.
Namens der städtischen Armendeputation!

197^^ Travers , Beigeordn eter.

Bekanntmachung.
r \m Cr  Puhlmanii , geboren am
o- Mai 1878 zu Dorsweil u . dess. Ehefrau Maria
geb . Goltzsche, geb . am 27. August 1889 zu Bie-
brich . zuletzt Uorkstraße Nr . 22 wohnhaft , ent.
ziehen sich der Furjovge für ihr Kind , sodaß das-
lel 'be aus öffentlichen Mitteln unterstützt wer-
den muß.

Wir ersuchen um Mitteilung des Aufenthalts,
- „ ^ wsbaden , den 24. Dezember 1909. ^
198o7 Der Magfftrat . Armen -Verwaltung.

Natural -Berpflcgungsftatioi, , Platter.
pafee 3Ir . 2, berJaurt : Kiefernholz (fein gespal.
icn ) Pro Sack 1,10 Jl,  Buchenholz (geschnitten)

t 1-40 Jl,  pro Raummeter 13 Jl.
i? ° 3 wird frei ins Haus geliefert.

Bestellungeir nimmt der Hausvater des Evang.
kere .nshauscs , Plattcrstraße 2. entgegen.

Bemerkt wird , daß durch die Abnahme vor
Holz der human,tare Zweck der Anstalt gefördert

. 1975k’
Wiesbaden , den 1. Dezember 1908.

_ Ter Magistrat.  Armenverwaltung.
Bekanntmachung.

Die auf der Kchrichtverbrennungsanstalt an
der Mainzerlandstraße (bei der Gasfabrik)
"gernde schwarze gesiebte Kehrichtasche (0 bi,

.» 1 %
19298 Städtisches Maschincnbauamt.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Win-

^wwrate — Oktober bis einschließlich März - um
10 Uhr vormittags.  Stadt . Akzise -Amt.

Bekanntmachung
betr . Kellerverpachtuiig . c

. Die östliche, nach der :Delaspeestraße zu be.

.cgene Halste des südlichen Teiles des Markt-
kellers mit einer Grundfläche von etwa 19V"8
JCeter bei einer mittleren Höhe von .3,20 Meter
soll un ganzen oder geteilt auf mehrere Jahre
al -, Lagerkeller verpachtet werden - Wegen 'Be.
stchtigung des Kellers soivic näherer Auskun t
bolle man sich an den Märkimeister während der
Wochenmarktitundcn wenden.

Wiesbaden , den - 21. Oktober/l909.
19931. Städtisches Akziseauit.
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